
Entgeltordnung für die Behandlung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen ab 2012  
für Direktanlieferer 

 
vom 01.12.2011 (Abl. Nr. 27 vom 05.12.2011) 

 
Auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Brandenburgische Kom-
munalverfassung – BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) in der derzeit gültigen Fassung i. V. m.  § 9 Abs. 
1 des Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetzes (BbgAbfBodG) vom 06.06.1997 (GVBl. I S. 40) in der 
derzeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in ihrer 
Sitzung vom 30.11.2011 folgende Entgeltordnung für die Behandlung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen 
ab 2012 für Direktanlieferer beschlossen: 
 
§ 1  Entgeltgegenstand 
 
Für die Behandlung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen gemäß § 2 sind Entgelte nach Maßgabe dieser 
Entgeltordnung zu entrichten.  
 
§ 2  Entgelte  
 
(1)  Es werden folgende Entgelte erhoben: 
 

AVV-Nr. Abfallart Entgelt  
in €/t 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 94,15 
20 03 07 Sperrmüll 94,15 
10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub 94,15 
16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien 94,15 
17 02 03 Kunststoffe 94,15 
17 03 02 Bitumengemische 94,15 
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis 94,15 
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle 94,15 
 sonstige Abfälle 94,15 

 
(2) Für die Entsorgung von teerhaltiger Dachpappe mit einer Kantenlänge von maximal 50 X 50 cm und frei 

von Anhaftungen (170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte) aus Haushalten und Kleinmengen im 
Sinne von § 41 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträgli-
chen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) vom 27.09.1994 
(BGBl. I S. 2705) in der derzeit gültigen Fassung i. V. m. der Verordnung über das Europäische Abfall-
verzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3379) in der derzeit gülti-
gen Fassung wird folgendes Entgelt erhoben: 

 
AVV-Nr. Abfallart Entgelt in €/t 
17 03 03* teerhaltige Dachpappe 231,97 

 
§ 3  Entgeltpflichtige 
 
Entgeltpflichtig sind alle Anlieferer von Abfällen nach § 1. Eine Ausnahme hiervon bilden die von der Stadt Bran-
denburg an der Havel beauftragten Dritten im Rahmen der Haus- und Sperrmüllentsorgung sowie die Anlieferer 
von Sperrmüll in haushaltsüblichen Mengen (2-mal pro Jahr) auf dem Wertstoffhof gemäß § 19      Abs. 11 der 
Satzung über die Abfallentsorgung vom 22.12.2003 in der derzeit gültigen Fassung. 
 
§ 4  Bemessungsgrundlage 
 
Das Entgelt wird nach dem verwogenen Gewicht abzüglich des verwogenen Leergewichtes bemessen. Bei re-
gelmäßiger Anlieferung kann das Leergewicht im Computer gespeichert werden. Auf Verlangen der Mitarbeiter 
der Entsorgungsanlage oder des Anlieferers von Abfällen erfolgt eine Rückverwiegung. 
 
§ 5  Entgelterhebung und Fälligkeit 
 
Das Entgelt entsteht mit Anlieferung des Abfalls an der Entsorgungsanlage und wird zu diesem Zeitpunkt fällig. 
Dieses ist bei der Anlieferung bar zu entrichten. 
 
§ 6  In-Kraft-Treten  
 
Die Entgeltordnung tritt am 01.01.2012 in Kraft.  
 


